
Wirtschaftsgesetze
Textsammlung

28. Auflage

Ausgewählt und bearbeitet von 
Dr. Viktor Lüpertz, Hubert Reip und Dr. Stefan Reip 
 
 
Stand der Gesetzgebung: Januar 2020
Gesetzesänderungen gegenüber der 27. Auflage: siehe Tabelle S. 703

VERLAG EUROPA-LEHRMITTEL
Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG
Düsselberger Straße 23
42781 Haan-Gruiten

Europa-Nr.: 94810



2

*	� Gesetzesänderungen werden im Bundesgesetzblatt auf der Grundlage der neuen Rechtschreibung 
veröffentlicht. Die frühere Schreibweise der älteren Gesetzesbestandteile wird dadurch nicht ver-
ändert. Innerhalb eines Gesetzes kann damit die Schreibweise uneinheitlich sein. Einheitlichkeit 
der Rechtschreibung entsteht erst durch Neufassungen der älteren Gesetze.

	 Im rein redaktionellen Teil der Textsammlung (Übersichten, Stichwortverzeichnis, Hinweise) wird 
die neue Rechtschreibung verwendet.

*	 Änderungen gegenüber der 27. Auflage siehe Tabelle S. 703.

28. Auflage 2020
Druck  5  4  3  2  1
Alle Drucke derselben Auflage sind parallel einsetzbar, da sie bis auf die Behebung von  
Druckfehlern untereinander unverändert sind.

ISBN  978-3-8085-4935-3

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der 
gesetzlich geregelten Fälle muss vom Verlag schriftlich genehmigt werden.

© 2020 by Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG, 42781 Haan-Gruiten
http://www.europa-lehrmittel.de
Umschlag, Satz: Cicero Computer GmbH, 53225 Bonn
Umschlagkonzept: tiff.any GmbH, 10999 Berlin
Umschlagfoto: © 33ft – Fotolia.com
Druck: Medienhaus Plump GmbH, 53619 Rheinbreitbach



3

Vorwort

Das geltende Recht setzt für Handlungen im Berufsleben, im Wirtschaftsleben 
sowie im Alltag einen Rahmen, der Entscheidungsmöglichkeiten einengt oder 
Entscheidungen sogar vorgibt. Deshalb können ohne elementare Rechtskennt-
nisse Lebenssituationen nicht selbstbestimmt bewältigt werden.

Die vorliegende 28. Auflage 2020 der „Wirtschaftsgesetze – Textsammlung“ rich-
tet sich insbesondere an

•	Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen sowie

•	an allgemeinbildenden Schulen in wirtschaftlich orientierten Fächern

•	Auszubildende in kaufmännischen und nicht-kaufmännischen Ausbildungs
berufen

•	Dozenten und Teilnehmer von innerbetrieblichen Fort- und Weiterbildungen 
sowie Kursteilnehmer von privaten oder öffentlichen Fort- und Weiterbildungs-
einrichtungen

Zielsetzung dieser Gesetzessammlung ist es, dass der Lernende sich mit Hilfe 
des Gesetzestextes in einem zielorientierten Suchvorgang selbstständig über die 
Rechtslage informiert und daran seine Handlungen orientiert. Hierzu ist vor allem 
ein Eindringen in die Systematik der Rechtsordnung Voraussetzung. Mit dieser 
Zielsetzung soll diese Gesetzessammlung zur Einführung in das Recht dienen. 

In „Wirtschaftsgesetze – Textsammlung“ sind deshalb die Einzelgesetze syste
matisch geordnet und diese Ordnung in einer Übersicht zusammengefasst, die 
als Grundorientierung Ausgangspunkt für alle Suchvorgänge sein kann. Das  
Daumenregister soll den Nutzer dabei unterstützen.

Innerhalb der einzelnen Gesetze ist die vom Gesetzgeber vorgegebene Gliede
rung in anschaulicher Weise dargestellt und wird damit besser verständlich.

Rechtliche Normen ändern sich häufig und neue Regelungen kommen hinzu. 
Eine Übersicht der wichtigsten Änderungen in der vorliegenden 28. Auflage 2020 
sind in der Übersicht auf S. 703 zusammengefasst.

Ihr Feedback ist uns wichtig

Wenn Sie mithelfen möchten, diese Gesetzessammlung für die kommenden Auf-
lagen zu verbessern, schreiben Sie uns unter lektorat@europa-lehrmittel.de. 

Ihre Hinweise und Verbesserungsvorschläge nehmen wir gerne auf.

Januar 2020

Redaktion und Bearbeiter
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	Die Gliederung der mit einem roten Punkt gekennzeichneten Gesetze ist im 
Stichwortverzeichnis (S. 668 ff.), alphabetisch eingeordnet, dargestellt.

Systematische Übersicht 1–5

Rechtsgebiete Gesetze

1
Bürgerliches Recht

Zivilprozessrecht

1.1 BGB – 1.1a EGBGB – 1.1b (frei)
– 1.1c LPartG

1.2 ZPO

2
Handels- und  
Gewerberecht

2.1 HGB – 2.1a PartGG – 2.2 GewO  
2.3 (frei)
2.4 ProdHaftG
2.5 LadSchlG 
2.6 HwO – 2.7 IHKG

3

Kapitalgesellschaften 
(u. allgemeine Rechnungslegungs- 
vorschriften)

Genossenschaften

notleidende Unternehmung

3.1 AktG  – 3.1a SEAG –  3.2 GmbHG 
3.3 UmwG  –  3.4 PublG  

3.5 GenG

3.6 InsO  –  3.7 (frei)  –  3.8 AnfG

4

Wettbewerbsrecht

Verbraucherschutz

Schutz von Erfindungen  
und Patenten

4.1 GWB  –  4.2 UWG  –  4.3 GeschGehG  
 –  4.4 (frei)

4.5 (frei) –  4.6 PAngG   
4.6a PAngV  –  4.7 (frei)

4.8 PatG  –  4.9 GebrMG  –  4.10 MarkenG  
4.11 DesignG

5
Zahlungsverkehr

Güter- und Nachrichtenverkehr

5.1 ScheckG  –  5.2 WG

5.3 (frei)  –  5.4 GüKG  –  5.5 (frei) 
5.6 PostG  –  5.7 (frei)
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Systematische Übersicht 6–8

Rechtsgebiete Gesetze

6

Arbeits- und Sozialrecht
Regelungen zum Arbeitsverhältnis,
einschl. allgem. Arbeitsschutz
gesetze

Betriebsverfassung und  
Mitbestimmung

Arbeitsschutz f. besondere  
Personenkreise

Sozialversicherung 
und Arbeitsförderung

6.1 TVG – 6.2 BBiG – 6.3 KSchG – 6.3a AGG  
6.4 ArbPlSchG  –  6.4a NachwG  
6.5 TzBfG  –  6.6 MiLoG –  6.7 EntgFG
6.8 ArbZG 
6.9 BUrlG  –  6.10 BEEG
6.11 Fünftes VermBG  –  6.12 SchwarzArbG
6.13 ArbGG

6.14 BetrVG –  6.14a DrittelbG
6.15 SprAuG  –  6.16 MitbestG  
6.17 MontanMitbestG 

6.18 JArbSchG –  6.19 MuSchG  
6.20 ArbSchG  –  6.20a ArbStättV

6.21a SGB I  Allgemeiner Teil
6.21ab SGB II  Grundsicherung f. Arbeitssu-
chende
6.21b SGB III  Arbeitsförderung
6.21c SGB IV Gemeinsame Vorschriften
6.21d SGB V Gesetzliche Krankenversicherung
6.21e SGB VI  Gesetzliche Rentenversicherung
6.21f SGB VII  Unfallversicherung
6.21g SGB IX  Rehabil. behinderter Menschen
6.21h SGB XI  Soziale Pflegeversicherung
6.21i SozVW Sozialversicherungswerte
6.22 AltTZG Altersteilzeitgesetz

7

Steuerrecht
Allgemeine Verfahrens- und 
Bewertungsvorschriften

Personensteuern

Realsteuern

Verkehrssteuern

7.1 AO  –  7.2 BewG 

7.3 EStG  –  7.3a ESt-Tabellen  –  7.3b EStR
7.3c Afa-Tabelle  –  7.3d Leasing-Erlass
7.3e LStDV  –  7.3g SolZG
7.4 KStG

7.5 GewStG  –  7.6 (frei)
7.7 (frei)

7.8 UStG  –  7.8a UStDV

8

Staats- und Wirtschaftsordnung
einschl. Umweltschutz 8.0 Grundgesetz

8.1 BBankG  –  8.1a ESZB-Satzung  –  8.2 StabG 
8.3 BDSG  –  8.3a DSGVO  –  8.4 BImSchG  
8.5 UmweltHG
8.6 VerpackG



Erstes Buch. Allgemeiner Teil1.1 BGB §§ 1–54

Bürgerliches Gesetzbuch
Vom 18. August 1896, in der Neufassung vom 2. Januar 2002

mit Änderungen bis zum 21. Dezember 2019

Erstes Buch. Allgemeiner Teil

Personen

w Natürliche Personen, Verbraucher,
Unternehmer

§ 1. Beginn der Rechtsfähigkeit. Die Rechts-
fähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollen-
dung der Geburt.

§ 2. Eintritt der Volljährigkeit. Die Volljäh-
rigkeit tritt mit der Vollendung des achtzehnten
Lebensjahres ein.

§ 7. Wohnsitz; Begründung und Aufhebung.
(1) Wer sich an einem Orte ständig nieder-

lässt, begründet an diesem Orte seinen Wohn-
sitz.

(2) Der Wohnsitz kann gleichzeitig an meh-
reren Orten bestehen.

(3) Der Wohnsitz wird aufgehoben, wenn
die Niederlassung mit dem Willen aufgehoben
wird, sie aufzugeben.

§ 8. Wohnsitz nicht voll Geschäftsfähiger.
Wer geschäftsunfähig oder in der Geschäfts-

fähigkeit beschränkt ist, kann ohne den Willen
seines gesetzlichen Vertreters einen Wohnsitz
weder begründen noch aufheben.

§ 13. Verbraucher. Verbraucher ist jede na-
türliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwe-
cken abschließt, die überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen berufli-
chen Tätigkeit zugerechnet werden können.

§ 14. Unternehmer. (1) Unternehmer ist eine
natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Ab-
schluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ih-
rer gewerblichen oder selbständigen berufli-
chen Tätigkeit handelt.

(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft
ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähig-
keit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und
Verbindlichkeiten einzugehen.

w Juristische Personen

§ 21. Nichtwirtschaftlicher Verein. Ein Ver-
ein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt
Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Ver-
einsregister des zuständigen Amtsgerichts.
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§ 26. Vorstand und Vertretung. (1) 1Der
Verein muss einen Vorstand haben. 2Der Vor-
stand vertritt den Verein gerichtlich und außer-
gerichtlich; er hat die Stellung eines gesetzli-
chen Vertreters. 3Der Umfang der Vertretungs-
macht kann durch die Satzung mit Wirkung ge-
gen Dritte beschränkt werden.

(2) 1Besteht der Vorstand aus mehreren Per-
sonen, so wird der Verein durch die Mehrheit
der Vorstandsmitglieder vertreten. 2Ist eine Wil-
lenserklärung gegenüber einem Verein abzu-
geben, so genügt die Abgabe gegenüber einem
Mitglied des Vorstands.

§ 41. Auflösung des Vereins. 1Der Verein
kann durch Beschluss der Mitgliederversamm-
lung aufgelöst werden. 2Zu dem Beschluss ist
eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebe-
nen Stimmen erforderlich, wenn nicht die Sat-
zung ein anderes bestimmt.

§ 45. Anfall des Vereinsvermögens. (1) Mit
der Auflösung des Vereins oder der Entziehung
der Rechtsfähigkeit fällt das Vermögen an die in
der Satzung bestimmten Personen.

(2) 1Durch die Satzung kann vorgeschrieben
werden, dass die Anfallberechtigten durch Be-
schluss der Mitgliederversammlung oder eines
anderen Vereinsorgans bestimmt werden. 2Ist
der Zweck des Vereins nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet, so
kann die Mitgliederversammlung auch ohne
eine solche Vorschrift das Vermögen einer öf-
fentlichen Stiftung oder Anstalt zuweisen.

(3) Fehlt es an einer Bestimmung der Anfall-
berechtigten, so fällt das Vermögen, wenn der
Verein nach der Satzung ausschließlich den In-
teressen seiner Mitglieder diente, an die zur
Zeit der Auflösung oder der Entziehung der
Rechtsfähigkeit vorhandenen Mitglieder zu
gleichen Teilen, andernfalls an den Fiskus des
Landes, in dessen Gebiet der Verein seinen Sitz
hatte.

§ 54. Nicht rechtsfähige Vereine. 1Auf Ver-
eine, die nicht rechtsfähig sind, finden die Vor-
schriften über die Gesellschaft Anwendung.
2Aus einem Rechtsgeschäft, das im Namen ei-
nes solchen Vereins einem Dritten gegenüber
vorgenommen wird, haftet der Handelnde per-
sönlich; handeln mehrere, so haften sie als Ge-
samtschuldner.
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Bürgerliches Gesetzbuch 1.1 BGB §§ 90–105a

Sachen und Tiere

§ 90. Begriff der Sache. Sachen im Sinne des
Gesetzes sind nur körperliche Gegenstände.

§ 90a. Tiere. 1Tiere sind keine Sachen. 2Sie
werden durch besondere Gesetze geschützt.
3Auf sie sind die für Sachen geltenden Vor-
schriften entsprechend anzuwenden, soweit
nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 91. Vertretbare Sachen. Vertretbare Sachen
im Sinne des Gesetzes sind bewegliche Sachen,
die im Verkehre nach Zahl, Maß oder Gewicht
bestimmt zu werden pflegen.

§ 92. Verbrauchbare Sachen. (1) Ver-
brauchbare Sachen im Sinne des Gesetzes sind
bewegliche Sachen, deren bestimmungsmäßi-
ger Gebrauch in dem Verbrauch oder in der
Veräußerung besteht. …

§ 93. Wesentliche Bestandteile einer Sache.
Bestandteile einer Sache, die voneinander

nicht getrennt werden können, ohne dass der
eine oder der andere zerstört oder in seinem
Wesen verändert wird (wesentliche Bestand-
teile), können nicht Gegenstand besonderer
Rechte sein.

§ 94. Wesentliche Bestandteile eines Grund-
stücks oder Gebäudes. (1) 1Zu den wesentli-
chen Bestandteilen eines Grundstücks gehören
die mit dem Grund und Boden fest verbunde-
nen Sachen, insbesondere Gebäude, sowie die
Erzeugnisse des Grundstücks, solange sie mit
dem Boden zusammenhängen. 2Samen wird mit
dem Aussäen, eine Pflanze wird mit dem Ein-
pflanzen wesentlicher Bestandteil des Grund-
stücks.

(2) Zu den wesentlichen Bestandteilen eines
Gebäudes gehören die zur Herstellung des Ge-
bäudes eingefügten Sachen.

§ 95. Nur vorübergehender Zweck. (1) 1Zu
den Bestandteilen eines Grundstücks gehören
solche Sachen nicht, die nur zu einem vorüber-
gehenden Zweck mit dem Grund und Boden
verbunden sind. 2Das Gleiche gilt von einem
Gebäude oder anderen Werk, das in Ausübung
eines Rechtes an einem fremden Grundstück
von dem Berechtigten mit dem Grundstück ver-
bunden worden ist.

(2) Sachen, die nur zu einem vorübergehen-
den Zwecke in ein Gebäude eingefügt sind, ge-
hören nicht zu den Bestandteilen des Gebäu-
des.

§ 96. Rechte als Bestandteile eines Grund-
stücks. Rechte, die mit dem Eigentum an ei-
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nem Grundstück verbunden sind, gelten als Be-
standteile des Grundstücks.

§ 97. Zubehör. (1) 1Zubehör sind bewegli-
che Sachen, die, ohne Bestandteile der Haupt-
sache zu sein, dem wirtschaftlichen Zwecke der
Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu ihr
in einem dieser Bestimmung entsprechenden
räumlichen Verhältnis stehen. 2Eine Sache ist
nicht Zubehör, wenn sie im Verkehr nicht als
Zubehör angesehen wird.

(2) 1Die vorübergehende Benutzung einer
Sache für den wirtschaftlichen Zweck einer an-
deren begründet nicht die Zubehöreigenschaft.
2Die vorübergehende Trennung eines Zubehör-
stücks von der Hauptsache hebt die Zubehörei-
genschaft nicht auf.

§ 99. Früchte. (1) Früchte einer Sache sind
die Erzeugnisse der Sache und die sonstige
Ausbeute, welche aus der Sache ihrer Bestim-
mung gemäß gewonnen wird.

(2) Früchte eines Rechts sind die Erträge,
welche das Recht seiner Bestimmung gemäß
gewährt. …

§ 100. Nutzungen. Nutzungen sind die
Früchte einer Sache oder eines Rechts sowie die
Vorteile, welche der Gebrauch der Sache oder
des Rechts gewährt.

Rechtsgeschäfte

w Geschäftsfähigkeit

§ 104. Geschäftsunfähigkeit. Geschäftsunfä-
hig ist:
1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet

hat;
2. wer sich in einem die freie Willensbestim-

mung ausschließenden Zustand krankhafter
Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern
nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorü-
bergehender ist.

§ 105. Nichtigkeit der Willenserklärung.
(1) Die Willenserklärung eines Geschäfts-

unfähigen ist nichtig.
(2) Nichtig ist auch eine Willenserklärung,

die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorü-
bergehender Störung der Geistestätigkeit ab-
gegeben wird.

§ 105 a. Geschäfte des täglichen Lebens.
1Tätigt ein volljähriger Geschäftsunfähiger

ein Geschäft des täglichen Lebens, das mit ge-
ringwertigen Mitteln bewirkt werden kann, so
gilt der von ihm geschlossene Vertrag in Anse-
hung von Leistung und, soweit vereinbart, Ge-
genleistung als wirksam, sobald Leistung und
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Erstes Buch. Allgemeiner Teil1.1 BGB §§ 105a–117

Gegenleistung bewirkt sind. 2Satz 1 gilt nicht
bei einer erheblichen Gefahr für die Person
oder das Vermögen des Geschäftsunfähigen.

§ 106. Beschränkte Geschäftsfähigkeit Min-
derjähriger. Ein Minderjähriger, der das sie-
bente Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maß-
gabe der §§ 107 bis 113 in der Geschäftsfähig-
keit beschränkt.

§ 107. Einwilligung des gesetzlichen Vertre-
ters. Der Minderjährige bedarf zu einer Wil-
lenserklärung, durch die er nicht lediglich ei-
nen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilli-
gung seines gesetzlichen Vertreters.

§ 108. Vertragsschluss ohne Einwilligung.
(1) Schließt der Minderjährige einen Ver-

trag ohne die erforderliche Einwilligung des ge-
setzlichen Vertreters, so hängt die Wirksamkeit
des Vertrags von der Genehmigung des Vertre-
ters ab.

(2) 1Fordert der andere Teil den Vertreter
zur Erklärung über die Genehmigung auf, so
kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfol-
gen; eine vor der Aufforderung dem Minderjäh-
rigen gegenüber erklärte Genehmigung oder
Verweigerung der Genehmigung wird unwirk-
sam. 2Die Genehmigung kann nur bis zum Ab-
lauf von zwei Wochen nach dem Empfang der
Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht er-
klärt, so gilt sie als verweigert.

(3) Ist der Minderjährige unbeschränkt ge-
schäftsfähig geworden, so tritt seine Genehmi-
gung an die Stelle der Genehmigung des Ver-
treters.

§ 109. Widerrufsrecht des anderen Teils.
(1) 1Bis zur Genehmigung des Vertrags ist

der andere Teil zum Widerruf berechtigt. 2Der
Widerruf kann auch dem Minderjährigen ge-
genüber erklärt werden.

(2) Hat der andere Teil die Minderjährigkeit
gekannt, so kann er nur widerrufen, wenn der
Minderjährige der Wahrheit zuwider die Ein-
willigung des Vertreters behauptet hat; er kann
auch in diesem Falle nicht widerrufen, wenn
ihm das Fehlen der Einwilligung bei dem Ab-
schluss des Vertrags bekannt war.

§ 110. Bewirken der Leistung mit eigenen Mit-
teln. Ein von dem Minderjährigen ohne Zu-
stimmung des gesetzlichen Vertreters geschlos-
sener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam,
wenn der Minderjährige die vertragsmäßige
Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem
Zweck oder zu freier Verfügung von dem Ver-
treter oder mit dessen Zustimmung von einem
Dritten überlassen worden sind.
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§ 111. Einseitige Rechtsgeschäfte. Ein einsei-
tiges Rechtsgeschäft, das der Minderjährige
ohne die erforderliche Einwilligung des gesetz-
lichen Vertreters vornimmt, ist unwirksam. …

§ 112. Selbständiger Betrieb eines Erwerbsge-
schäfts. (1) 1Ermächtigt der gesetzliche Ver-
treter mit Genehmigung des Familiengerichts
den Minderjährigen zum selbständigen Betrieb
eines Erwerbsgeschäfts, so ist der Minderjäh-
rige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt
geschäftsfähig, welche der Geschäftsbetrieb
mit sich bringt. 2Ausgenommen sind Rechtsge-
schäfte, zu denen der Vertreter der Genehmi-
gung des Familiengerichts bedarf.

(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertre-
ter nur mit Genehmigung des Familiengerichts
zurückgenommen werden.

§ 113. Dienst- oder Arbeitsverhältnis.
(1) 1Ermächtigt der gesetzliche Vertreter

den Minderjährigen, in Dienst oder in Arbeit zu
treten, so ist der Minderjährige für solche
Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig,
welche die Eingehung oder Aufhebung eines
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses der gestatte-
ten Art oder die Erfüllung der sich aus einem
solchen Verhältnis ergebenden Verpflichtun-
gen betreffen. 2Ausgenommen sind Verträge,
zu denen der Vertreter der Genehmigung des
Familiengerichts bedarf.

(2) Die Ermächtigung kann von dem Vertre-
ter zurückgenommen oder eingeschränkt wer-
den.

(3) 1Ist der gesetzliche Vertreter ein Vor-
mund, so kann die Ermächtigung, wenn sie von
ihm verweigert wird, auf Antrag des Minder-
jährigen durch das Familiengericht ersetzt wer-
den. 2Das Familiengericht hat die Ermächti-
gung zu ersetzen, wenn sie im Interesse des
Mündels liegt.

(4) Die für einen einzelnen Fall erteilte Er-
mächtigung gilt im Zweifel als allgemeine Er-
mächtigung zur Eingehung von Verhältnissen
derselben Art.

w Willenserklärung

§ 116. Geheimer Vorbehalt. 1Eine Willenser-
klärung ist nicht deshalb nichtig, weil sich der
Erklärende insgeheim vorbehält, das Erklärte
nicht zu wollen. 2Die Erklärung ist nichtig,
wenn sie einem anderen gegenüber abzugeben
ist und dieser den Vorbehalt kennt.

§ 117. Scheingeschäft. (1) Wird eine Wil-
lenserklärung, die einem anderen gegenüber
abzugeben ist, mit dessen Einverständnis nur
zum Schein abgegeben, so ist sie nichtig.
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Bürgerliches Gesetzbuch 1.1 BGB §§ 117–126a

(2) Wird durch ein Scheingeschäft ein ande-
res Rechtsgeschäft verdeckt, so finden die für
das verdeckte Rechtsgeschäft geltenden Vor-
schriften Anwendung.

§ 118. Mangel der Ernstlichkeit. Eine nicht
ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in der
Erwartung abgegeben wird, der Mangel der
Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist
nichtig.

§ 119. Anfechtbarkeit wegen Irrtums.
(1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklä-

rung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine
Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abge-
ben wollte, kann die Erklärung anfechten,
wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis
der Sachlage und bei verständiger Würdigung
des Falles nicht abgegeben haben würde.

(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung
gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften
der Person oder der Sache, die im Verkehr als
wesentlich angesehen werden.

§ 120. Anfechtbarkeit wegen falscher Über-
mittlung. Eine Willenserklärung, welche
durch die zur Übermittlung verwendete Person
oder Einrichtung unrichtig übermittelt worden
ist, kann unter der gleichen Voraussetzung an-
gefochten werden wie nach § 119 eine irrtüm-
lich abgegebene Willenserklärung.

§ 121. Anfechtungsfrist. (1) 1Die Anfech-
tung muss in den Fällen der §§ 119, 120 ohne
schuldhaftes Zögern (unverzüglich) erfolgen,
nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem
Anfechtungsgrunde Kenntnis erlangt hat. 2Die
einem Abwesenden gegenüber erfolgte An-
fechtung gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn die
Anfechtungserklärung unverzüglich abgesen-
det worden ist.

(2) Die Anfechtung ist ausgeschlossen,
wenn seit der Abgabe der Willenserklärung
zehn Jahre verstrichen sind.

§ 122. Schadensersatzpflicht des Anfechten-
den. (1) Ist eine Willenserklärung nach § 118
nichtig oder auf Grund der §§ 119, 120 ange-
fochten, so hat der Erklärende, wenn die Erklä-
rung einem anderen gegenüber abzugeben
war, diesem, andernfalls jedem Dritten den
Schaden zu ersetzen, den der andere oder der
Dritte dadurch erleidet, dass er auf die Gültig-
keit der Erklärung vertraut, jedoch nicht über
den Betrag des Interesses hinaus, welches der
andere oder der Dritte an der Gültigkeit der Er-
klärung hat.

(2) Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein,
wenn der Beschädigte den Grund der Nichtig-
keit oder der Anfechtbarkeit kannte oder in-

9

folge von Fahrlässigkeit nicht kannte (kennen
musste).

§ 123. Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder
Drohung. (1) Wer zur Abgabe einer Willens-
erklärung durch arglistige Täuschung oder wi-
derrechtlich durch Drohung bestimmt worden
ist, kann die Erklärung anfechten.

(2) 1Hat ein Dritter die Täuschung verübt, so
ist eine Erklärung, die einem anderen gegen-
über abzugeben war, nur dann anfechtbar,
wenn dieser die Täuschung kannte oder ken-
nen musste. 2Soweit ein anderer als derjenige,
welchem gegenüber die Erklärung abzugeben
war, aus der Erklärung unmittelbar ein Recht
erworben hat, ist die Erklärung ihm gegenüber
anfechtbar, wenn er die Täuschung kannte oder
kennen musste.

§ 124. Anfechtungsfrist. (1) Die Anfechtung
einer nach § 123 anfechtbaren Willenserklä-
rung kann nur binnen Jahresfrist erfolgen.

(2) 1Die Frist beginnt im Falle der arglistigen
Täuschung mit dem Zeitpunkt, in welchem der
Anfechtungsberechtigte die Täuschung ent-
deckt, im Falle der Drohung mit dem Zeitpunkt,
in welchem die Zwangslage aufhört. 2Auf den
Lauf der Frist finden die für die Verjährung gel-
tenden Vorschriften der §§ 206, 210 und 211
entsprechende Anwendung.

(3) Die Anfechtung ist ausgeschlossen,
wenn seit der Abgabe der Willenserklärung
zehn Jahre verstrichen sind.

§ 125. Nichtigkeit wegen Formmangels.
1Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Ge-

setz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist
nichtig. 2Der Mangel der durch Rechtsgeschäft
bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls
Nichtigkeit zur Folge.

§ 126. Schriftform. (1) Ist durch Gesetz
schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die
Urkunde von dem Aussteller eigenhändig
durch Namensunterschrift oder mittels notariell
beglaubigten Handzeichens unterzeichnet wer-
den.

(2) 1Bei einem Vertrage muss die Unter-
zeichnung der Parteien auf derselben Urkunde
erfolgen. 2Werden über den Vertrag mehrere
gleich lautende Urkunden aufgenommen, so
genügt es, wenn jede Partei die für die andere
Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet.

(3) Die schriftliche Form kann durch die
elektronische Form ersetzt werden, wenn sich
nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.

(4) Die schriftliche Form wird durch die no-
tarielle Beurkundung ersetzt.

§ 126 a. Elektronische Form. (1) Soll die ge-
setzlich vorgeschriebene schriftliche Form
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durch die elektronische Form ersetzt werden, so
muss der Aussteller der Erklärung dieser seinen
Namen hinzufügen und das elektronische Do-
kument mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur versehen.

(2) Bei einem Vertrag müssen die Parteien
jeweils ein gleich lautendes Dokument in der in
Absatz 1 bezeichneten Weise elektronisch sig-
nieren.

§ 126 b. Textform. 1Ist durch Gesetz Textform
vorgeschrieben, so muss eine lesbare Erklä-
rung, in der die Person des Erklärenden ge-
nannt ist, auf einem dauerhaften Datenträger
abgegeben werden. 2Ein dauerhafter Datenträ-
ger ist jedes Medium, das
1. es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem

Datenträger befindliche, an ihn persönlich
gerichtete Erklärung so aufzubewahren oder
zu speichern, dass sie ihm während eines für
ihren Zweck angemessenen Zeitraums zu-
gänglich ist, und

2. geeignet ist, die Erklärung unverändert wie-
derzugeben.

§ 127. Vereinbarte Form. (1) Die Vorschrif-
ten des § 126, des § 126 a oder des § 126 b gelten
im Zweifel auch für die durch Rechtsgeschäft
bestimmte Form.

(2) 1Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft
bestimmten schriftlichen Form genügt, soweit
nicht ein anderer Wille anzunehmen ist, die te-
lekommunikative Übermittlung und bei einem
Vertrag der Briefwechsel. 2Wird eine solche
Form gewählt, so kann nachträglich eine dem
§ 126 entsprechende Beurkundung verlangt
werden.

(3) 1Zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft
bestimmten elektronischen Form genügt, so-
weit nicht ein anderer Wille anzunehmen ist,
auch eine andere als die in § 126 a bestimmte
elektronische Signatur und bei einem Vertrag
der Austausch von Angebots- und Annahmeer-
klärung, die jeweils mit einer elektronischen
Signatur versehen sind. 2Wird eine solche Form
gewählt, so kann nachträglich eine dem § 126 a
entsprechende elektronische Signierung oder,
wenn diese einer der Parteien nicht möglich ist,
eine dem § 126 entsprechende Beurkundung
verlangt werden.

§ 127 a. Gerichtlicher Vergleich. Die notari-
elle Beurkundung wird bei einem gerichtlichen
Vergleich durch die Aufnahme der Erklärungen
in ein nach den Vorschriften der Zivilprozess-
ordnung errichtetes Protokoll ersetzt.

§ 128. Notarielle Beurkundung. Ist durch Ge-
setz notarielle Beurkundung eines Vertrags vor-
geschrieben, so genügt es, wenn zunächst der
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Antrag und sodann die Annahme des Antrags
von einem Notar beurkundet wird.

§ 129. Öffentliche Beglaubigung. (1) 1Ist
durch Gesetz für eine Erklärung öffentliche Be-
glaubigung vorgeschrieben, so muss die Erklä-
rung schriftlich abgefasst und die Unterschrift
des Erklärenden von einem Notar beglaubigt
werden. 2Wird die Erklärung von dem Ausstel-
ler mittels Handzeichens unterzeichnet, so ist
die im § 126 Abs. 1 vorgeschriebene Beglaubi-
gung des Handzeichens erforderlich und genü-
gend.

(2) Die öffentliche Beglaubigung wird durch
die notarielle Beurkundung der Erklärung er-
setzt.

§ 130. Wirksamwerden der Willenserklärung
gegenüber Abwesenden. (1) 1Eine Willens-
erklärung, die einem anderen gegenüber abzu-
geben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesen-
heit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirk-
sam, in welchem sie ihm zugeht. 2Sie wird nicht
wirksam, wenn dem anderen vorher oder
gleichzeitig ein Widerruf zugeht.

(2) Auf die Wirksamkeit der Willenserklä-
rung ist es ohne Einfluss, wenn der Erklärende
nach der Abgabe stirbt oder geschäftsunfähig
wird.

(3) Diese Vorschriften finden auch dann An-
wendung, wenn die Willenserklärung einer Be-
hörde gegenüber abzugeben ist.

§ 131. Wirksamwerden gegenüber nicht voll
Geschäftsfähigen. (1) Wird die Willenserklä-
rung einem Geschäftsunfähigen gegenüber ab-
gegeben, so wird sie nicht wirksam, bevor sie
dem gesetzlichen Vertreter zugeht.

(2) 1Das Gleiche gilt, wenn die Willenser-
klärung einer in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkten Person gegenüber abgegeben wird.
2Bringt die Erklärung jedoch der in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkten Person lediglich
einen rechtlichen Vorteil oder hat der gesetzli-
che Vertreter seine Einwilligung erteilt, so wird
die Erklärung in dem Zeitpunkt wirksam, in
welchem sie ihr zugeht.

§ 133. Auslegung einer Willenserklärung.
Bei der Auslegung einer Willenserklärung ist

der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an
dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu
haften.

§ 134. Gesetzliches Verbot. Ein Rechtsge-
schäft, das gegen ein gesetzliches Verbot ver-
stößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Ge-
setz ein anderes ergibt.
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§ 138. Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher.
(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten

Sitten verstößt, ist nichtig.
(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsge-

schäft, durch das jemand unter Ausbeutung der
Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels
an Urteilsvermögen oder der erheblichen Wil-
lensschwäche eines anderen sich oder einem
Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile
versprechen oder gewähren lässt, die in einem
auffälligen Missverhältnis zu der Leistung ste-
hen.

§ 139. Teilnichtigkeit. Ist ein Teil eines
Rechtsgeschäfts nichtig, so ist das ganze
Rechtsgeschäft nichtig, wenn nicht anzuneh-
men ist, dass es auch ohne den nichtigen Teil
vorgenommen sein würde.

§ 140. Umdeutung. Entspricht ein nichtiges
Rechtsgeschäft den Erfordernissen eines ande-
ren Rechtsgeschäfts, so gilt das letztere, wenn
anzunehmen ist, dass dessen Geltung bei
Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein würde.

§ 142. Wirkung der Anfechtung. (1) Wird
ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten,
so ist es als von Anfang an nichtig anzusehen.

(2) Wer die Anfechtbarkeit kannte oder
kennen musste, wird, wenn die Anfechtung er-
folgt, so behandelt, wie wenn er die Nichtigkeit
des Rechtsgeschäfts gekannt hätte oder hätte
kennen müssen.

§ 143. Anfechtungserklärung. (1) Die An-
fechtung erfolgt durch Erklärung gegenüber
dem Anfechtungsgegner.

(2) Anfechtungsgegner ist bei einem Ver-
trag der andere Teil, im Falle des § 123 Abs. 2
Satz 2 derjenige, welcher aus dem Vertrag un-
mittelbar ein Recht erworben hat.

(3) 1Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft,
das einem anderen gegenüber vorzunehmen
war, ist der andere der Anfechtungsgegner.
2Das Gleiche gilt bei einem Rechtsgeschäft, das
einem anderen oder einer Behörde gegenüber
vorzunehmen war, auch dann, wenn das
Rechtsgeschäft der Behörde gegenüber vorge-
nommen worden ist.

(4) 1Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft
anderer Art ist Anfechtungsgegner jeder, der
auf Grund des Rechtsgeschäfts unmittelbar ei-
nen rechtlichen Vorteil erlangt hat. 2Die An-
fechtung kann jedoch, wenn die Willenserklä-
rung einer Behörde gegenüber abzugeben war,
durch Erklärung gegenüber der Behörde erfol-
gen; die Behörde soll die Anfechtung demjeni-
gen mitteilen, welcher durch das Rechtsge-
schäft unmittelbar betroffen worden ist.
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§ 144. Bestätigung des anfechtbaren Rechtsge-
schäfts. (1) Die Anfechtung ist ausgeschlos-
sen, wenn das anfechtbare Rechtsgeschäft von
dem Anfechtungsberechtigten bestätigt wird.

(2) Die Bestätigung bedarf nicht der für das
Rechtsgeschäft bestimmten Form.

w Vertrag

§ 145. Bindung an den Antrag. Wer einem an-
deren die Schließung eines Vertrags anträgt, ist
an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er
die Gebundenheit ausgeschlossen hat.

§ 146. Erlöschen des Antrags. Der Antrag er-
lischt, wenn er dem Antragenden gegenüber
abgelehnt oder wenn er nicht diesem gegen-
über nach den §§ 147 bis 149 rechtzeitig ange-
nommen wird.

§ 147. Annahmefrist. (1) 1Der einem Anwe-
senden gemachte Antrag kann nur sofort ange-
nommen werden. 2Dies gilt auch von einem mit-
tels Fernsprechers oder einer sonstigen techni-
schen Einrichtung von Person zu Person ge-
machten Antrag.

(2) Der einem Abwesenden gemachte An-
trag kann nur bis zu dem Zeitpunkt angenom-
men werden, in welchem der Antragende den
Eingang der Antwort unter regelmäßigen Um-
ständen erwarten darf.

§ 148. Bestimmung einer Annahmefrist.
Hat der Antragende für die Annahme des An-

trags eine Frist bestimmt, so kann die Annahme
nur innerhalb der Frist erfolgen.

§ 149. Verspätet zugegangene Annahmeerklä-
rung. 1Ist eine dem Antragenden verspätet zu-
gegangene Annahmeerklärung dergestalt ab-
gesendet worden, dass sie bei regelmäßiger Be-
förderung ihm rechtzeitig zugegangen sein
würde, und musste der Antragende dies erken-
nen, so hat er die Verspätung dem Annehmen-
den unverzüglich nach dem Empfange der Er-
klärung anzuzeigen, sofern es nicht schon vor-
her geschehen ist. 2Verzögert er die Absendung
der Anzeige, so gilt die Annahme als nicht ver-
spätet.

§ 150. Verspätete und abändernde Annahme.
(1) Die verspätete Annahme eines Antrags

gilt als neuer Antrag.
(2) Eine Annahme unter Erweiterungen,

Einschränkungen oder sonstigen Änderungen
gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen
Antrag.

§ 151. Annahme ohne Erklärung gegenüber
dem Antragenden. 1Der Vertrag kommt durch
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die Annahme des Antrags zustande, ohne dass
die Annahme dem Antragenden gegenüber er-
klärt zu werden braucht, wenn eine solche Er-
klärung nach der Verkehrssitte nicht zu erwar-
ten ist oder der Antragende auf sie verzichtet
hat. 2Der Zeitpunkt, in welchem der Antrag er-
lischt, bestimmt sich nach dem aus dem Antrag
oder den Umständen zu entnehmenden Willen
des Antragenden.

§ 154. Offener Einigungsmangel; fehlende Be-
urkundung. (1) 1Solange nicht die Parteien
sich über alle Punkte eines Vertrags geeinigt
haben, über die nach der Erklärung auch nur ei-
ner Partei eine Vereinbarung getroffen werden
soll, ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlos-
sen. 2Die Verständigung über einzelne Punkte
ist auch dann nicht bindend, wenn eine Auf-
zeichnung stattgefunden hat.

(2) Ist eine Beurkundung des beabsichtigten
Vertrags verabredet worden, so ist im Zweifel
der Vertrag nicht geschlossen, bis die Beurkun-
dung erfolgt ist.

§ 155. Versteckter Einigungsmangel.
Haben sich die Parteien bei einem Vertrag,

den sie als geschlossen ansehen, über einen
Punkt, über den eine Vereinbarung getroffen
werden sollte, in Wirklichkeit nicht geeinigt, so
gilt das Vereinbarte, sofern anzunehmen ist,
dass der Vertrag auch ohne eine Bestimmung
über diesen Punkt geschlossen sein würde.

§ 156. Vertragsschluss bei Versteigerung.
1Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag

erst durch den Zuschlag zustande. 2Ein Gebot
erlischt, wenn ein Übergebot abgegeben oder
die Versteigerung ohne Erteilung des Zu-
schlags geschlossen wird.

§ 157. Auslegung von Verträgen. Verträge
sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit
Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

w Vertretung und Vollmacht

§ 164. Wirkung der Erklärung des Vertreters.
(1) 1Eine Willenserklärung, die jemand in-

nerhalb der ihm zustehenden Vertretungs-
macht im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt
unmittelbar für und gegen den Vertretenen. 2Es
macht keinen Unterschied, ob die Erklärung
ausdrücklich im Namen des Vertretenen erfolgt
oder ob die Umstände ergeben, dass sie in des-
sen Namen erfolgen soll.

(2) Tritt der Wille, in fremdem Namen zu
handeln, nicht erkennbar hervor, so kommt der
Mangel des Willens, im eigenen Namen zu han-
deln, nicht in Betracht.
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(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden
entsprechende Anwendung, wenn eine gegen-
über einem anderen abzugebende Willenser-
klärung dessen Vertreter gegenüber erfolgt.

§ 165. Beschränkt geschäftsfähiger Vertreter.
Die Wirksamkeit einer von oder gegenüber

einem Vertreter abgegebenen Willenserklä-
rung wird nicht dadurch beeinträchtigt, dass
der Vertreter in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkt ist.

§ 166. Willensmängel; Wissenszurechnung.
(1) Soweit die rechtlichen Folgen einer Wil-

lenserklärung durch Willensmängel oder durch
die Kenntnis oder das Kennenmüssen gewisser
Umstände beeinflusst werden, kommt nicht die
Person des Vertretenen, sondern die des Vertre-
ters in Betracht.

(2) 1Hat im Falle einer durch Rechtsgeschäft
erteilten Vertretungsmacht (Vollmacht) der
Vertreter nach bestimmten Weisungen des
Vollmachtgebers gehandelt, so kann sich dieser
in Ansehung solcher Umstände, die er selbst
kannte, nicht auf die Unkenntnis des Vertreters
berufen. 2Dasselbe gilt von Umständen, die der
Vollmachtgeber kennen musste, sofern das
Kennenmüssen der Kenntnis gleichsteht.

§ 167. Erteilung der Vollmacht. (1) Die Er-
teilung der Vollmacht erfolgt durch Erklärung
gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder
dem Dritten, dem gegenüber die Vertretung
stattfinden soll.

(2) Die Erklärung bedarf nicht der Form,
welche für das Rechtsgeschäft bestimmt ist, auf
das sich die Vollmacht bezieht.

§ 168. Erlöschen der Vollmacht. 1Das Erlö-
schen der Vollmacht bestimmt sich nach dem
ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechtsver-
hältnis. 2Die Vollmacht ist auch bei dem Fortbe-
stehen des Rechtsverhältnisses widerruflich, so-
fern sich nicht aus diesem ein anderes ergibt.
3Auf die Erklärung des Widerrufs findet die
Vorschrift des § 167 Abs. 1 entsprechende An-
wendung.

§ 170. Wirkungsdauer der Vollmacht.
Wird die Vollmacht durch Erklärung gegen-

über einem Dritten erteilt, so bleibt sie diesem
gegenüber in Kraft, bis ihm das Erlöschen von
dem Vollmachtgeber angezeigt wird.

§ 171. Wirkungsdauer bei Kundgebung.
(1) Hat jemand durch besondere Mitteilung

an einen Dritten oder durch öffentliche Be-
kanntmachung kundgegeben, dass er einen an-
deren bevollmächtigt habe, so ist dieser auf
Grund der Kundgebung im ersteren Falle dem
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Dritten gegenüber, im letzteren Falle jedem
Dritten gegenüber zur Vertretung befugt.

(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen,
bis die Kundgebung in derselben Weise, wie sie
erfolgt ist, widerrufen wird.

§ 172. Vollmachtsurkunde. (1) Der beson-
deren Mitteilung einer Bevollmächtigung durch
den Vollmachtgeber steht es gleich, wenn die-
ser dem Vertreter eine Vollmachtsurkunde aus-
gehändigt hat und der Vertreter sie dem Dritten
vorlegt.

(2) Die Vertretungsmacht bleibt bestehen,
bis die Vollmachtsurkunde dem Vollmachtge-
ber zurückgegeben oder für kraftlos erklärt
wird.

§ 177. Vertragsschluss durch Vertreter ohne
Vertretungsmacht. (1) Schließt jemand ohne
Vertretungsmacht im Namen eines anderen ei-
nen Vertrag, so hängt die Wirksamkeit des Ver-
trags für und gegen den Vertretenen von des-
sen Genehmigung ab.

(2) 1Fordert der andere Teil den Vertretenen
zur Erklärung über die Genehmigung auf, so
kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfol-
gen; eine vor der Aufforderung dem Vertreter
gegenüber erklärte Genehmigung oder Ver-
weigerung der Genehmigung wird unwirksam.
2Die Genehmigung kann nur bis zum Ablauf
von zwei Wochen nach dem Empfang der Auf-
forderung erklärt werden; wird sie nicht erklärt,
so gilt sie als verweigert.

§ 178. Widerrufsrecht des anderen Teils.
1Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der

andere Teil zum Widerrufe berechtigt, es sei
denn, dass er den Mangel der Vertretungs-
macht bei dem Abschlusse des Vertrags ge-
kannt hat. 2Der Widerruf kann auch dem Ver-
treter gegenüber erklärt werden.

§ 179. Haftung des Vertreters ohne Vertre-
tungsmacht. (1) Wer als Vertreter einen Ver-
trag geschlossen hat, ist, sofern er nicht seine
Vertretungsmacht nachweist, dem anderen Teil
nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Scha-
densersatze verpflichtet, wenn der Vertretene
die Genehmigung des Vertrags verweigert.

(2) Hat der Vertreter den Mangel der Ver-
tretungsmacht nicht gekannt, so ist er nur zum
Ersatze desjenigen Schadens verpflichtet, wel-
chen der andere Teil dadurch erleidet, dass er
auf die Vertretungsmacht vertraut, jedoch nicht
über den Betrag des Interesses hinaus, welches
der andere Teil an der Wirksamkeit des Ver-
trags hat.

(3) 1Der Vertreter haftet nicht, wenn der an-
dere Teil den Mangel der Vertretungsmacht
kannte oder kennen musste. 2Der Vertreter haf-
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tet auch dann nicht, wenn er in der Geschäftsfä-
higkeit beschränkt war, es sei denn, dass er mit
Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters ge-
handelt hat.

§ 181. Insichgeschäft. Ein Vertreter kann, so-
weit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Na-
men des Vertretenen mit sich im eigenen Na-
men oder als Vertreter eines Dritten ein Rechts-
geschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das
Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung
einer Verbindlichkeit besteht.

w Einwilligung und Genehmigung

§ 182. Zustimmung. (1) Hängt die Wirksam-
keit eines Vertrags oder eines einseitigen
Rechtsgeschäfts, das einem anderen gegenüber
vorzunehmen ist, von der Zustimmung eines
Dritten ab, so kann die Erteilung sowie die Ver-
weigerung der Zustimmung sowohl dem einen
als dem anderen Teile gegenüber erklärt wer-
den.

(2) Die Zustimmung bedarf nicht der für das
Rechtsgeschäft bestimmten Form. …

§ 183. Widerruflichkeit der Einwilligung.
1Die vorherige Zustimmung (Einwilligung) ist

bis zur Vornahme des Rechtsgeschäfts wider-
ruflich, soweit nicht aus dem ihrer Erteilung zu-
grunde liegenden Rechtsverhältnis sich ein an-
deres ergibt. 2Der Widerruf kann sowohl dem
einen als dem anderen Teil gegenüber erklärt
werden.

§ 184. Rückwirkung der Genehmigung.
(1) Die nachträgliche Zustimmung (Geneh-

migung) wirkt auf den Zeitpunkt der Vornahme
des Rechtsgeschäfts zurück, soweit nicht ein
anderes bestimmt ist.

(2) Durch die Rückwirkung werden Verfü-
gungen nicht unwirksam, die vor der Genehmi-
gung über den Gegenstand des Rechtsge-
schäfts von dem Genehmigenden getroffen
worden oder im Wege der Zwangsvollstre-
ckung oder der Arrestvollziehung oder durch
den Insolvenzverwalter erfolgt sind.

Fristen. Termine

§ 187. Fristbeginn. (1) Ist für den Anfang ei-
ner Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines
Tages fallender Zeitpunkt maßgebend, so wird
bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mit-
gerechnet, in welchen das Ereignis oder der
Zeitpunkt fällt.

(2) 1Ist der Beginn eines Tages der für den
Anfang einer Frist maßgebende Zeitpunkt, so
wird dieser Tag bei der Berechnung der Frist
mitgerechnet. 2Das Gleiche gilt von dem Tage
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der Geburt bei der Berechnung des Lebensal-
ters.

§ 188. Fristende. (1) Eine nach Tagen be-
stimmte Frist endigt mit dem Ablauf des letzten
Tages der Frist.

(2) Eine Frist, die nach Wochen, nach Mona-
ten oder nach einem mehrere Monate umfas-
senden Zeitraum – Jahr, halbes Jahr, Viertel-
jahr – bestimmt ist, endigt im Falle des § 187
Abs. 1 mit dem Ablauf desjenigen Tages der
letzten Woche oder des letzten Monats, welcher
durch seine Benennung oder seine Zahl dem
Tage entspricht, in den das Ereignis oder der
Zeitpunkt fällt, im Falle des § 187 Abs. 2 mit
dem Ablauf desjenigen Tages der letzten Wo-
che oder des letzten Monats, welcher dem Tage
vorhergeht, der durch seine Benennung oder
seine Zahl dem Anfangstag der Frist entspricht.

(3) Fehlt bei einer nach Monaten bestimm-
ten Frist in dem letzten Monat der für ihren Ab-
lauf maßgebende Tag, so endigt die Frist mit
dem Ablaufe des letzten Tages dieses Monats.

§ 193. Sonn- und Feiertag; Sonnabend.
Ist an einem bestimmten Tag oder innerhalb

einer Frist eine Willenserklärung abzugeben
oder eine Leistung zu bewirken und fällt der be-
stimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf ei-
nen Sonntag, einen am Erklärungs- oder Leis-
tungsort staatlich anerkannten allgemeinen
Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die
Stelle eines solchen Tages der nächste Werk-
tag.

Verjährung

w Gegenstand und Dauer der
Verjährung

§ 194. Gegenstand der Verjährung. (1) Das
Recht, von einem anderen ein Tun oder Unter-
lassen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der
Verjährung.

(2) Ansprüche aus einem familienrechtli-
chen Verhältnis unterliegen der Verjährung
nicht, soweit sie auf die Herstellung des dem
Verhältnis entsprechenden Zustands für die Zu-
kunft oder auf die Einwilligung in eine geneti-
sche Untersuchung zur Klärung der leiblichen
Abstammung gerichtet sind.

§ 195. Regelmäßige Verjährungsfrist.
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei

Jahre.

§ 196. Verjährungsfrist bei Rechten an einem
Grundstück. Ansprüche auf Übertragung des
Eigentums an einem Grundstück sowie auf Be-
gründung, Übertragung oder Aufhebung eines
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Rechts an einem Grundstück oder auf Ände-
rung des Inhalts eines solchen Rechts sowie die
Ansprüche auf die Gegenleistung verjähren in
zehn Jahren.

§ 197. Dreißigjährige Verjährungsfrist.
(1) In 30 Jahren verjähren, soweit nicht ein

anderes bestimmt ist,
1. Schadensersatzansprüche, die auf der vor-

sätzlichen Verletzung des Lebens, des Kör-
pers, der Gesundheit, der Freiheit oder der
sexuellen Selbstbestimmung beruhen,

2. Herausgabeansprüche aus Eigentum, ande-
ren dinglichen Rechten, den §§ 2018, 2130
und 2362 sowie die Ansprüche, die der Gel-
tendmachung der Herausgabeansprüche
dienen,

3. rechtskräftig festgestellte Ansprüche,
4. Ansprüche aus vollstreckbaren Vergleichen

oder vollstreckbaren Urkunden,
5. Ansprüche, die durch die im Insolvenzverfah-

ren erfolgte Feststellung vollstreckbar ge-
worden sind und

6. Ansprüche auf Erstattung der Kosten der
Zwangsvollstreckung.
(2) Soweit Ansprüche nach Absatz 1 Nr. 3

bis 5 künftig fällig werdende regelmäßig wie-
derkehrende Leistungen zum Inhalt haben, tritt
an die Stelle der Verjährungsfrist von 30 Jahren
die regelmäßige Verjährungsfrist.

§ 198. Verjährung bei Rechtsnachfolge.
Gelangt eine Sache, hinsichtlich derer ein

dinglicher Anspruch besteht, durch Rechts-
nachfolge in den Besitz eines Dritten, so kommt
die während des Besitzes des Rechtsvorgängers
verstrichene Verjährungszeit dem Rechtsnach-
folger zugute.

§ 199. Beginn der regelmäßigen Verjährungs-
frist und Verjährungshöchstfristen. (1) Die
regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit
nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt
ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem
1. der Anspruch entstanden ist und
2. der Gläubiger von den den Anspruch be-

gründenden Umständen und der Person des
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe
Fahrlässigkeit erlangen müsste.
(2) Schadensersatzansprüche, die auf der

Verletzung des Lebens, des Körpers, der Ge-
sundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren
ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in
30 Jahren von der Begehung der Handlung, der
Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den
Schaden auslösenden Ereignis an.
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(3) Sonstige Schadensersatzansprüche ver-
jähren
1. ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob

fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von
ihrer Entstehung an und

2. ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in
30 Jahren von der Begehung der Handlung,
der Pflichtverletzung oder dem sonstigen,
den Schaden auslösenden Ereignis an.

Maßgeblich ist die früher endende Frist.
(3a) Ansprüche, die auf einem Erbfall beru-

hen oder deren Geltendmachung die Kenntnis
einer Verfügung von Todes wegen voraussetzt,
verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder
grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von
der Entstehung des Anspruchs an.

(4) Andere Ansprüche als die nach den Ab-
sätzen 2 bis 3a verjähren ohne Rücksicht auf die
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in
zehn Jahren von ihrer Entstehung an.

(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen,
so tritt an die Stelle der Entstehung die Zuwi-
derhandlung.

§ 200. Beginn anderer Verjährungsfristen.
1Die Verjährungsfrist von Ansprüchen, die

nicht der regelmäßigen Verjährungsfrist unter-
liegen, beginnt mit der Entstehung des An-
spruchs, soweit nicht ein anderer Verjährungs-
beginn bestimmt ist. 2§ 199 Abs. 5 findet ent-
sprechende Anwendung.

§ 201. Beginn der Verjährungsfrist von festge-
stellten Ansprüchen. 1Die Verjährung von An-
sprüchen der in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 bezeich-
neten Art beginnt mit der Rechtskraft der Ent-
scheidung, der Errichtung des vollstreckbaren
Titels oder der Feststellung im Insolvenzverfah-
ren, nicht jedoch vor der Entstehung des An-
spruchs. 2§ 199 Abs. 5 findet entsprechende An-
wendung.

§ 202. Unzulässigkeit von Vereinbarungen
über die Verjährung. (1) Die Verjährung
kann bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Vo-
raus durch Rechtsgeschäft erleichtert werden.

(2) Die Verjährung kann durch Rechtsge-
schäft nicht über eine Verjährungsfrist von 30
Jahren ab dem gesetzlichen Verjährungsbe-
ginn hinaus erschwert werden.

w Hemmung, Ablaufhemmung und
Neubeginn der Verjährung

§ 203. Hemmung der Verjährung bei Ver-
handlungen. 1Schweben zwischen dem
Schuldner und dem Gläubiger Verhandlungen
über den Anspruch oder die den Anspruch be-
gründenden Umstände, so ist die Verjährung
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gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die
Fortsetzung der Verhandlungen verweigert.
2Die Verjährung tritt frühestens drei Monate
nach dem Ende der Hemmung ein.

§ 204. Hemmung der Verjährung durch
Rechtsverfolgung. (1) Die Verjährung wird
gehemmt durch
1. die Erhebung der Klage auf Leistung oder

auf Feststellung des Anspruchs, auf Ertei-
lung der Vollstreckungsklausel oder auf Er-
lass des Vollstreckungsurteils,

1a. die Erhebung einer Musterfeststellungs-
klage für einen Anspruch, den ein Gläubi-
ger zu dem zu der Klage geführten Klage-
register wirksam angemeldet hat, wenn
dem angemeldeten Anspruch derselbe Le-
benssachverhalt zugrunde liegt wie den
Feststellungszielen der Musterfeststellungs-
klage,

2. die Zustellung des Antrags im vereinfachten
Verfahren über den Unterhalt Minderjähri-
ger,

3. die Zustellung des Mahnbescheids im
Mahnverfahren oder des Europäischen Zah-
lungsbefehls im Europäischen Mahnverfah-
ren nach der Verordnung (EG) Nr. 1896/
2006 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 12. Dezember 2006 zur Einfüh-
rung eines Europäischen Mahnverfahrens
(ABl. EU Nr. L 399 S. 1),

4. die Veranlassung der Bekanntgabe eines
Antrags, mit dem der Anspruch geltend ge-
macht wird, bei einer
a) staatlichen oder staatlich anerkannten

Streitbeilegungsstelle oder
b) anderen Streitbeilegungsstelle, wenn das

Verfahren im Einvernehmen mit dem An-
tragsgegner betrieben wird;

die Verjährung wird schon durch den Ein-
gang des Antrags bei der Streitbeilegungs-
stelle gehemmt, wenn der Antrag dem-
nächst bekannt gegeben wird,

5. die Geltendmachung der Aufrechnung des
Anspruchs im Prozess,

6. die Zustellung der Streitverkündung,
6a. die Zustellung der Anmeldung zu einem

Musterverfahren für darin bezeichnete An-
sprüche, soweit diesen der gleiche Lebens-
sachverhalt zugrunde liegt wie den Feststel-
lungszielen des Musterverfahrens und
wenn innerhalb von drei Monaten nach dem
rechtskräftigen Ende des Musterverfahrens
die Klage auf Leistung oder Feststellung der
in der Anmeldung bezeichneten Ansprüche
erhoben wird,

7. die Zustellung des Antrags auf Durchfüh-
rung eines selbständigen Beweisverfahrens,

8. den Beginn eines vereinbarten Begutach-
tungsverfahrens,
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9. die Zustellung des Antrags auf Erlass eines
Arrestes, einer einstweiligen Verfügung
oder einer einstweiligen Anordnung, oder,
wenn der Antrag nicht zugestellt wird, des-
sen Einreichung, wenn der Arrestbefehl, die
einstweilige Verfügung oder die einstwei-
lige Anordnung innerhalb eines Monats seit
Verkündung oder Zustellung an den Gläu-
biger dem Schuldner zugestellt wird,

10. die Anmeldung des Anspruchs im Insol-
venzverfahren oder im Schifffahrtsrechtli-
chen Verteilungsverfahren,

11. den Beginn des schiedsrichterlichen Verfah-
rens,

12. die Einreichung des Antrags bei einer Be-
hörde, wenn die Zulässigkeit der Klage von
der Vorentscheidung dieser Behörde ab-
hängt und innerhalb von drei Monaten nach
Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben
wird; dies gilt entsprechend für bei einem
Gericht oder bei einer in Nummer 4 be-
zeichneten Streitbeilegungsstelle zu stel-
lende Anträge, deren Zulässigkeit von der
Vorentscheidung einer Behörde abhängt,

13. die Einreichung des Antrags bei dem höhe-
ren Gericht, wenn dieses das zuständige
Gericht zu bestimmen hat und innerhalb
von drei Monaten nach Erledigung des Ge-
suchs die Klage erhoben oder der Antrag,
für den die Gerichtsstandsbestimmung zu
erfolgen hat, gestellt wird, und

14. die Veranlassung der Bekanntgabe des erst-
maligen Antrags auf Gewährung von Pro-
zesskostenhilfe oder Verfahrenskostenhilfe;
wird die Bekanntgabe demnächst nach der
Einreichung des Antrags veranlasst, so tritt
die Hemmung der Verjährung bereits mit
der Einreichung ein.

(2) 1Die Hemmung nach Absatz 1 endet
sechs Monate nach der rechtskräftigen Ent-
scheidung oder anderweitigen Beendigung des
eingeleiteten Verfahrens. 2Die Hemmung nach
Absatz 1 Nummer 1a endet auch sechs Monate
nach der Rücknahme der Anmeldung zum Kla-
geregister. 3Gerät das Verfahren dadurch in
Stillstand, dass die Parteien es nicht betreiben,
so tritt an die Stelle der Beendigung des Verfah-
rens die letzte Verfahrenshandlung der Par-
teien, des Gerichts oder der sonst mit dem Ver-
fahren befassten Stelle. 4Die Hemmung beginnt
erneut, wenn eine der Parteien das Verfahren
weiter betreibt.

(3) Auf die Frist nach Absatz 1 Nr. 6a, 9, 12
und 13 finden die §§ 206, 210 und 211 entspre-
chende Anwendung.

§ 205. Hemmung der Verjährung bei Leis-
tungsverweigerungsrecht. Die Verjährung ist
gehemmt, solange der Schuldner auf Grund ei-
ner Vereinbarung mit dem Gläubiger vorüber-
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gehend zur Verweigerung der Leistung berech-
tigt ist.

§ 206. Hemmung der Verjährung bei höherer
Gewalt. Die Verjährung ist gehemmt, solange
der Gläubiger innerhalb der letzten sechs Mo-
nate der Verjährungsfrist durch höhere Gewalt
an der Rechtsverfolgung gehindert ist.

§ 207. Hemmung der Verjährung aus familiä-
ren und ähnlichen Gründen. (1) 1Die Ver-
jährung von Ansprüchen zwischen Ehegatten
ist gehemmt, solange die Ehe besteht. 2Das
Gleiche gilt für Ansprüche zwischen
1. Lebenspartnern, solange die Lebenspartner-

schaft besteht,
2. dem Kind und

a) seinen Eltern oder
b) dem Ehegatten oder Lebenspartner eines

Elternteils
bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres des
Kindes,

3. dem Vormund und dem Mündel während der
Dauer des Vormundschaftsverhältnisses,

4. dem Betreuten und dem Betreuer während
der Dauer des Betreuungsverhältnisses, und

5. dem Pflegling und dem Pfleger während der
Dauer der Pflegschaft.

3Die Verjährung von Ansprüchen des Kindes
gegen den Beistand ist während der Dauer der
Beistandschaft gehemmt.

(2) § 208 bleibt unberührt.

§ 208. Hemmung der Verjährung bei Ansprü-
chen wegen Verletzung der sexuellen Selbst-
bestimmung. 1Die Verjährung von Ansprü-
chen wegen Verletzung der sexuellen Selbstbe-
stimmung ist bis zur Vollendung des 21. Le-
bensjahres des Gläubigers gehemmt. 2Lebt der
Gläubiger von Ansprüchen wegen Verletzung
der sexuellen Selbstbestimmung bei Beginn der
Verjährung mit dem Schuldner in häuslicher
Gemeinschaft, so ist die Verjährung auch bis
zur Beendigung der häuslichen Gemeinschaft
gehemmt.

§ 209. Wirkung der Hemmung. Der Zeitraum,
während dessen die Verjährung gehemmt ist,
wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet.

§ 210. Ablaufhemmung bei nicht voll Ge-
schäftsfähigen. (1) 1Ist eine geschäftsunfä-
hige oder in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkte Person ohne gesetzlichen Vertreter,
so tritt eine für oder gegen sie laufende Verjäh-
rung nicht vor dem Ablauf von sechs Monaten
nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Person un-
beschränkt geschäftsfähig oder der Mangel der
Vertretung behoben wird. 2Ist die Verjährungs-
frist kürzer als sechs Monate, so tritt der für die
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Verjährung bestimmte Zeitraum an die Stelle
der sechs Monate.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, so-
weit eine in der Geschäftsfähigkeit beschränkte
Person prozessfähig ist.

§ 211. Ablaufhemmung in Nachlassfällen.
1Die Verjährung eines Anspruchs, der zu ei-

nem Nachlass gehört oder sich gegen einen
Nachlass richtet, tritt nicht vor dem Ablauf von
sechs Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem
die Erbschaft von dem Erben angenommen
oder das Insolvenzverfahren über den Nachlass
eröffnet wird oder von dem an der Anspruch
von einem oder gegen einen Vertreter geltend
gemacht werden kann. 2Ist die Verjährungsfrist
kürzer als sechs Monate, so tritt der für die Ver-
jährung bestimmte Zeitraum an die Stelle der
sechs Monate.

§ 212. Neubeginn der Verjährung. (1) Die
Verjährung beginnt erneut, wenn
1. der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den

Anspruch durch Abschlagszahlung, Zinszah-
lung, Sicherheitsleistung oder in anderer
Weise anerkennt oder

2. eine gerichtliche oder behördliche Vollstre-
ckungshandlung vorgenommen oder bean-
tragt wird.
(2) Der erneute Beginn der Verjährung in-

folge einer Vollstreckungshandlung gilt als
nicht eingetreten, wenn die Vollstreckungs-
handlung auf Antrag des Gläubigers oder we-
gen Mangels der gesetzlichen Voraussetzun-
gen aufgehoben wird.

(3) Der erneute Beginn der Verjährung
durch den Antrag auf Vornahme einer Vollstre-
ckungshandlung gilt als nicht eingetreten,
wenn dem Antrag nicht stattgegeben oder der
Antrag vor der Vollstreckungshandlung zu-
rückgenommen oder die erwirkte Vollstre-
ckungshandlung nach Absatz 2 aufgehoben
wird.

§ 213. Hemmung, Ablaufhemmung und erneu-
ter Beginn der Verjährung bei anderen An-
sprüchen. Die Hemmung, die Ablaufhem-
mung und der erneute Beginn der Verjährung
gelten auch für Ansprüche, die aus demselben
Grund wahlweise neben dem Anspruch oder an
seiner Stelle gegeben sind.

w Rechtsfolgen der Verjährung

§ 214. Wirkung der Verjährung. (1) Nach
Eintritt der Verjährung ist der Schuldner be-
rechtigt, die Leistung zu verweigern.

(2) 1Das zur Befriedigung eines verjährten
Anspruchs Geleistete kann nicht zurückgefor-
dert werden, auch wenn in Unkenntnis der Ver-
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jährung geleistet worden ist. 2Das Gleiche gilt
von einem vertragsmäßigen Anerkenntnis so-
wie einer Sicherheitsleistung des Schuldners.

§ 215. Aufrechnung und Zurückbehaltungs-
recht nach Eintritt der Verjährung. Die Ver-
jährung schließt die Aufrechnung und die Gel-
tendmachung eines Zurückbehaltungsrechts
nicht aus, wenn der Anspruch in dem Zeitpunkt
noch nicht verjährt war, in dem erstmals aufge-
rechnet oder die Leistung verweigert werden
konnte.

§ 216. Wirkung der Verjährung bei gesicher-
ten Ansprüchen. (1) Die Verjährung eines
Anspruchs, für den eine Hypothek, eine Schiffs-
hypothek oder ein Pfandrecht besteht, hindert
den Gläubiger nicht, seine Befriedigung aus
dem belasteten Gegenstand zu suchen.

(2) 1Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein
Recht verschafft worden, so kann die Rücküber-
tragung nicht auf Grund der Verjährung des
Anspruchs gefordert werden. 2Ist das Eigentum
vorbehalten, so kann der Rücktritt vom Vertrag
auch erfolgen, wenn der gesicherte Anspruch
verjährt ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine An-
wendung auf die Verjährung von Ansprüchen
auf Zinsen und andere wiederkehrende Leis-
tungen.

§ 217. Verjährung von Nebenleistungen.
Mit dem Hauptanspruch verjährt der An-

spruch auf die von ihm abhängenden Neben-
leistungen, auch wenn die für diesen Anspruch
geltende besondere Verjährung noch nicht ein-
getreten ist.

§ 218. Unwirksamkeit des Rücktritts.
(1) 1Der Rücktritt wegen nicht oder nicht

vertragsgemäß erbrachter Leistung ist unwirk-
sam, wenn der Anspruch auf die Leistung oder
der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist und
der Schuldner sich hierauf beruft. 2Dies gilt
auch, wenn der Schuldner nach § 275 Absatz 1
bis 3, § 439 Absatz 4 oder § 635 Absatz 3 nicht zu
leisten braucht und der Anspruch auf die Leis-
tung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt
wäre. 3§ 216 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

(2) § 214 Abs. 2 findet entsprechende An-
wendung.

Ausübung der Rechte

§ 226. Schikaneverbot. Die Ausübung eines
Rechtes ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck
haben kann, einem anderen Schaden zuzufü-
gen.

§ 227. Notwehr. (1) Eine durch Notwehr ge-
botene Handlung ist nicht widerrechtlich.
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(2) Notwehr ist diejenige Verteidigung,
welche erforderlich ist, um einen gegenwärti-
gen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem
anderen abzuwenden.

§ 228. Notstand. 1Wer eine fremde Sache be-
schädigt oder zerstört, um eine durch sie dro-
hende Gefahr von sich oder einem anderen ab-
zuwenden, handelt nicht widerrechtlich, wenn
die Beschädigung oder die Zerstörung zur Ab-
wendung der Gefahr erforderlich ist und der
Schaden nicht außer Verhältnis zu der Gefahr
steht. 2Hat der Handelnde die Gefahr verschul-
det, so ist er zum Schadensersatz verpflichtet.

§ 229. Selbsthilfe. Wer zum Zwecke der
Selbsthilfe eine Sache wegnimmt, zerstört oder
beschädigt oder wer zum Zwecke der Selbst-
hilfe einen Verpflichteten, welcher der Flucht
verdächtig ist, festnimmt oder den Widerstand
des Verpflichteten gegen eine Handlung, die
dieser zu dulden verpflichtet ist, beseitigt, han-
delt nicht widerrechtlich, wenn obrigkeitliche
Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne
sofortiges Eingreifen die Gefahr besteht, dass
die Verwirklichung des Anspruchs vereitelt
oder wesentlich erschwert werde.

Sicherheitsleistung

§ 232. Arten. (1) Wer Sicherheit zu leisten
hat, kann dies bewirken durch Hinterlegung
von Geld oder Wertpapieren,
durch Verpfändung von Forderungen, die in
das Bundesschuldbuch oder in das Landes-
schuldbuch eines Landes eingetragen sind,
durch Verpfändung beweglicher Sachen,

Zweites Buch. Recht der Schuldverhältnisse

Inhalt der Schuldverhältnisse

w Verpflichtung zur Leistung

§ 241. Pflichten aus dem Schuldverhältnis.
(1) 1Kraft des Schuldverhältnisses ist der

Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine
Leistung zu fordern. 2Die Leistung kann auch in
einem Unterlassen bestehen.

(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem
Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte,
Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils
verpflichten.

§ 241a. Unbestellte Leistungen. (1) Durch
die Lieferung beweglicher Sachen, die nicht auf
Grund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
oder anderen gerichtlichen Maßnahmen ver-
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durch Bestellung von Schiffshypotheken an
Schiffen oder Schiffsbauwerken, die in einem
deutschen Schiffsregister oder Schiffsbauregis-
ter eingetragen sind,
durch Bestellung von Hypotheken an inländi-
schen Grundstücken,
durch Verpfändung von Forderungen, für die
eine Hypothek an einem inländischen Grund-
stücke besteht, oder durch Verpfändung von
Grundschulden oder Rentenschulden an inlän-
dischen Grundstücken.

(2) Kann die Sicherheit nicht in dieser Weise
geleistet werden, so ist die Stellung eines taug-
lichen Bürgen zulässig.

§ 233. Wirkung der Hinterlegung. Mit der
Hinterlegung erwirbt der Berechtigte ein
Pfandrecht an dem hinterlegten Geld oder an
den hinterlegten Wertpapieren und, wenn das
Geld oder die Wertpapiere in das Eigentum des
Fiskus oder der als Hinterlegungsstelle be-
stimmten Anstalt übergehen, ein Pfandrecht an
der Forderung auf Rückerstattung.

§ 234. Geeignete Wertpapiere. (1) 1Wertpa-
piere sind zur Sicherheitsleistung nur geeignet,
wenn sie auf den Inhaber lauten, einen Kurs-
wert haben und einer Gattung angehören, in
der Mündelgeld angelegt werden darf. 2Den In-
haberpapieren stehen Orderpapiere gleich, die
mit Blankoindossament versehen sind.

(2) Mit den Wertpapieren sind die Zins-,
Renten-, Gewinnanteil- und Erneuerungs-
scheine zu hinterlegen.

(3) Mit Wertpapieren kann Sicherheit nur in
Höhe von drei Vierteln des Kurswertes geleistet
werden.

kauft werden (Waren), oder durch die Erbrin-
gung sonstiger Leistungen durch einen Unter-
nehmer an den Verbraucher wird ein Anspruch
gegen den Verbraucher nicht begründet, wenn
der Verbraucher die Waren oder sonstigen Leis-
tungen nicht bestellt hat.

(2) Gesetzliche Ansprüche sind nicht ausge-
schlossen, wenn die Leistung nicht für den
Empfänger bestimmt war oder in der irrigen
Vorstellung einer Bestellung erfolgte und der
Empfänger dies erkannt hat oder bei Anwen-
dung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt
hätte erkennen können.

(3) Von den Regelungen dieser Vorschrift
darf nicht zum Nachteil des Verbrauchers abge-
wichen werden. Die Regelungen finden auch
Anwendung, wenn sie durch anderweitige Ge-
staltungen umgangen werden.
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§ 242. Leistung nach Treu und Glauben.
Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so

zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rück-
sicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

§ 243. Gattungsschuld. (1) Wer eine nur der
Gattung nach bestimmte Sache schuldet, hat
eine Sache von mittlerer Art und Güte zu leis-
ten.

(2) Hat der Schuldner das zur Leistung einer
solchen Sache seinerseits Erforderliche getan,
so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf
diese Sache.

§ 244. Fremdwährungsschuld. (1) Ist eine in
einer anderen Währung als Euro ausgedrückte
Geldschuld im Inland zu zahlen, so kann die
Zahlung in Euro erfolgen, es sei denn, dass Zah-
lung in der anderen Währung ausdrücklich ver-
einbart ist.

(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem Kurs-
wert, der zur Zeit der Zahlung für den Zah-
lungsort maßgebend ist.

§ 246. Gesetzlicher Zinssatz. Ist eine Schuld
nach Gesetz oder Rechtsgeschäft zu verzinsen,
so sind vier vom Hundert für das Jahr zu ent-
richten, sofern nicht ein anderes bestimmt ist.

§ 247. Basiszinssatz. (1) 1Der Basiszinssatz
beträgt 3,62 Prozent. 2Er verändert sich zum
1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die
Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit
der letzten Veränderung des Basiszinssatzes
gestiegen oder gefallen ist. 3Bezugsgröße ist der
Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungs-
operation der Europäischen Zentralbank vor
dem ersten Kalendertag des betreffenden Halb-
jahres.

(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den gel-
tenden Basiszinssatz unverzüglich nach den in
Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkten im Bun-
desanzeiger bekannt1.

§ 248. Zinseszinsen. (1) Eine im Voraus ge-
troffene Vereinbarung, dass fällige Zinsen wie-
der Zinsen tragen sollen, ist nichtig.

(2) 1Sparkassen, Kreditanstalten und Inha-
ber von Bankgeschäften können im Voraus ver-
einbaren, dass nicht erhobene Zinsen von Ein-
lagen als neue verzinsliche Einlagen gelten sol-
len. 2Kreditanstalten, die berechtigt sind, für
den Betrag der von ihnen gewährten Darlehen
verzinsliche Schuldverschreibungen auf den In-
haber auszugeben, können sich bei solchen
Darlehen die Verzinsung rückständiger Zinsen
im Voraus versprechen lassen.

§ 249. Art und Umfang des Schadensersatzes.
(1) Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist,

hat den Zustand herzustellen, der bestehen
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würde, wenn der zum Ersatze verpflichtende
Umstand nicht eingetreten wäre.

(2) Ist wegen Verletzung einer Person oder
wegen Beschädigung einer Sache Schadenser-
satz zu leisten, so kann der Gläubiger statt der
Herstellung den dazu erforderlichen Geldbe-
trag verlangen.
…

§ 250. Schadensersatz in Geld nach Fristset-
zung. 1Der Gläubiger kann dem Ersatzpflichti-
gen zur Herstellung eine angemessene Frist mit
der Erklärung bestimmen, dass er die Herstel-
lung nach dem Ablauf der Frist ablehne. 2Nach
dem Ablauf der Frist kann der Gläubiger den
Ersatz in Geld verlangen, wenn nicht die Her-
stellung rechtzeitig erfolgt; der Anspruch auf
die Herstellung ist ausgeschlossen.

§ 251. Schadensersatz in Geld ohne Fristset-
zung. (1) Soweit die Herstellung nicht mög-
lich oder zur Entschädigung des Gläubigers
nicht genügend ist, hat der Ersatzpflichtige den
Gläubiger in Geld zu entschädigen.

(2) Der Ersatzpflichtige kann den Gläubiger
in Geld entschädigen, wenn die Herstellung
nur mit unverhältnismäßigen Aufwendungen
möglich ist. …

§ 252. Entgangener Gewinn. 1Der zu erset-
zende Schaden umfasst auch den entgangenen
Gewinn. 2Als entgangen gilt der Gewinn, wel-
cher nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge
oder nach den besonderen Umständen, insbe-
sondere nach den getroffenen Anstalten und
Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwar-
tet werden konnte.

§ 253. Immaterieller Schaden. (1) Wegen
eines Schadens, der nicht Vermögensschaden
ist, kann Entschädigung in Geld nur in den
durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert
werden.

(2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers,
der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen
Selbstbestimmung Schadensersatz zu leisten,
kann auch wegen des Schadens, der nicht Ver-
mögensschaden ist, eine billige Entschädigung
in Geld gefordert werden.

§ 254. Mitverschulden. (1) Hat bei der Ent-
stehung des Schadens ein Verschulden des Be-
schädigten mitgewirkt, so hängt die Verpflich-
tung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leis-
tenden Ersatzes von den Umständen, insbeson-
dere davon ab, inwieweit der Schaden vorwie-

1 Der aktuelle Basiszinssatz beträgt seit dem
01.07.2019 weiterhin –0,88 %
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gend von dem einen oder dem anderen Teil ver-
ursacht worden ist.

(2) 1Dies gilt auch dann, wenn sich das Ver-
schulden des Beschädigten darauf beschränkt,
dass er unterlassen hat, den Schuldner auf die
Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens
aufmerksam zu machen, die der Schuldner we-
der kannte noch kennen musste, oder dass er
unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder
zu mindern. 2Die Vorschrift des § 278 findet ent-
sprechende Anwendung.

§ 266. Teilleistungen. Der Schuldner ist zu
Teilleistungen nicht berechtigt.

§ 267. Leistung durch Dritte. (1) 1Hat der
Schuldner nicht in Person zu leisten, so kann
auch ein Dritter die Leistung bewirken. 2Die
Einwilligung des Schuldners ist nicht erforder-
lich.

(2) Der Gläubiger kann die Leistung ableh-
nen, wenn der Schuldner widerspricht.

§ 269. Leistungsort. (1) Ist ein Ort für die
Leistung weder bestimmt noch aus den Um-
ständen, insbesondere aus der Natur des
Schuldverhältnisses, zu entnehmen, so hat die
Leistung an dem Orte zu erfolgen, an welchem
der Schuldner zur Zeit der Entstehung des
Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz hatte.

(2) Ist die Verbindlichkeit im Gewerbebe-
triebe des Schuldners entstanden, so tritt, wenn
der Schuldner seine gewerbliche Niederlas-
sung an einem anderen Orte hatte, der Ort der
Niederlassung an die Stelle des Wohnsitzes.

(3) Aus dem Umstand allein, dass der
Schuldner die Kosten der Versendung über-
nommen hat, ist nicht zu entnehmen, dass der
Ort, nach welchem die Versendung zu erfolgen
hat, der Leistungsort sein soll.

§ 270. Zahlungsort. (1) Geld hat der Schuld-
ner im Zweifel auf seine Gefahr und seine Kos-
ten dem Gläubiger an dessen Wohnsitz zu über-
mitteln.

(2) Ist die Forderung im Gewerbebetrieb
des Gläubigers entstanden, so tritt, wenn der
Gläubiger seine gewerbliche Niederlassung an
einem anderen Orte hat, der Ort der Niederlas-
sung an die Stelle des Wohnsitzes.

(3) Erhöhen sich infolge einer nach der Ent-
stehung des Schuldverhältnisses eintretenden
Änderung des Wohnsitzes oder der gewerbli-
chen Niederlassung des Gläubigers die Kosten
oder die Gefahr der Übermittlung, so hat der
Gläubiger im ersteren Falle die Mehrkosten, im
letzteren Falle die Gefahr zu tragen.

(4) Die Vorschriften über den Leistungsort
bleiben unberührt.
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§ 270 a. Vereinbarungen über Entgelte für die
Nutzung bargeldloser Zahlungsmittel.

Eine Vereinbarung, durch die der Schuldner
verpflichtet wird, ein Entgelt für die Nutzung
einer SEPA-Basislastschrift, einer SEPA-Fir-
menlastschrift, einer SEPA-Überweisung oder
einer Zahlungskarte zu entrichten, ist unwirk-
sam. Satz 1 gilt für die Nutzung von Zahlungs-
karten nur bei Zahlungsvorgängen mit Ver-
brauchern, wenn auf diese Kapitel II der Ver-
ordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 29. April 2015 über
Interbankenentgelte für kartengebundene Zah-
lungsvorgänge (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 1)
anwendbar ist.

§ 271. Leistungszeit. (1) Ist eine Zeit für die
Leistung weder bestimmt noch aus den Um-
ständen zu entnehmen, so kann der Gläubiger
die Leistung sofort verlangen, der Schuldner sie
sofort bewirken.

(2) Ist eine Zeit bestimmt, so ist im Zweifel
anzunehmen, dass der Gläubiger die Leistung
nicht vor dieser Zeit verlangen, der Schuldner
aber sie vorher bewirken kann.

§ 272. Zwischenzinsen. Bezahlt der Schuld-
ner eine unverzinsliche Schuld vor der Fällig-
keit, so ist er zu einem Abzuge wegen der Zwi-
schenzinsen nicht berechtigt.

§ 273. Zurückbehaltungsrecht. (1) Hat der
Schuldner aus demselben rechtlichen Verhält-
nis, auf dem seine Verpflichtung beruht, einen
fälligen Anspruch gegen den Gläubiger, so
kann er, sofern nicht aus dem Schuldverhältnis
sich ein anderes ergibt, die geschuldete Leis-
tung verweigern, bis die ihm gebührende Leis-
tung bewirkt wird (Zurückbehaltungsrecht). …

(3) 1Der Gläubiger kann die Ausübung des
Zurückbehaltungsrechts durch Sicherheitsleis-
tung abwenden. 2Die Sicherheitsleistung durch
Bürgen ist ausgeschlossen.

§ 275. Ausschluss der Leistungspflicht.
(1) Der Anspruch auf Leistung ist ausge-

schlossen, soweit diese für den Schuldner oder
für jedermann unmöglich ist.

(2) 1Der Schuldner kann die Leistung ver-
weigern, soweit diese einen Aufwand erfordert,
der unter Beachtung des Inhalts des Schuldver-
hältnisses und der Gebote von Treu und Glau-
ben in einem groben Missverhältnis zu dem
Leistungsinteresse des Gläubigers steht. 2Bei
der Bestimmung der dem Schuldner zuzumu-
tenden Anstrengungen ist auch zu berücksich-
tigen, ob der Schuldner das Leistungshindernis
zu vertreten hat.

(3) Der Schuldner kann die Leistung ferner
verweigern, wenn er die Leistung persönlich zu


